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bislang lediglich die freie Wirtschaft geprägt haben. 
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IX

Vorwort der Herausgeber

Im Brennpunkt der kommunalen Praxis steht seit jeher die Auseinanderset-
zung mit den städtischen Finanzen. Die aktuelle Schuldenkrise der deutschen
Gebietskörperschaften versinnbildlicht insoweit lediglich ein dem deutschen
Staatsaufbau strukturell immanentes Problem. 

Dieses Problem vor Augen, entstand im Sommer 2009 der Gedanke, eine
möglichst große Anzahl von Themen, die einen tatsächlichen Einfluss auf die
Finanzentwicklung der Städte und Gemeinden haben, in einem strukturierten
Kompendium zusammenzufassen. Früh stand dabei fest, dass dafür unter-
schiedliche Blickwinkel eingenommen werden müssen. Wir sind froh, zu die-
sem Zweck anerkannte Wissenschaftler und erfahrene Praktiker gewonnen zu
haben, die die uns wichtigen Themen in fachlich vorzüglicher Weise und dabei
in verständlicher Form zusammengetragen haben.

Es war unser Bestreben, dabei aus den Beiträgen eine Gesamtstruktur zu
schaffen, die dem Leser einen leichten Einstieg in die Lektüre ermöglicht.
Gleichzeitig sollte eine Interdependenz geschaffen werden, die aufzeigt, an
welchen Schnittstellen die Themen ineinandergreifen. Gerade das Verständnis
für diese „Scharniere“ ist die Grundlage für eine erfolgreiche und nachhaltige
Kommunalpolitik, die sich in Zukunft mehr denn je an Finanzzahlen wird
messen lassen.

Um die Themen in der gewünschten Struktur miteinander in Bezug zu setzen,
ist das Buch in die Kapitel „Organisation“, „Kommunales Umfeld“, „Haus-
haltssteuerung“, „Finanzierung“ und „Beteiligungen und Eigenbetriebe“ un-
terteilt; selbstverständlich wurden auch zahlreiche Querverweise zwischen
diesen Kapiteln vorgenommen. Es schließt sich das Kapitel „Blick nach vorn“
an, in dem die Themengebiete aufgenommen wurden, die wir am Horizont
der kommunalen Praxis sehen.

Für die präzise Gestaltung des Manuskripts gilt unser Dank Herrn Friedrich
Andreas Müller.

Wir wünschen eine informative und anregende Lektüre.

Bonn, im Januar 2011 Wolfgang Veldboer
Mario Bruns
Christoph Eckert

Aus: Veldboer/Bruns/Eckert (Hrsg.), Praxishandbuch Kämmerei. 
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2011.
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KAPITEL 1
Liquiditätsplanung und -steuerung im Konzern Kommune

von Mario Bruns/Christoph Eckert

Diplom-Betriebswirt (FH) Mario Bruns, MBA, LL.M. Oec., Certified Corporate Treasurer
(VDT), Bonn – Mario Bruns arbeitet seit mehreren Jahren als Berater im Finanzmanagement
und leitete zuletzt den Bereich Corporate Treasury and Finance bei der BDO AG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt im Finanzrisikomanage-
ment von Unternehmen und kommunalen Einrichtungen sowie der Unternehmensfinanzie-
rung. Zuvor hat er über 12 Jahre Erfahrung im Corporate Banking sowie der Treasury eines
deutschen Blue Chip Unternehmens gesammelt. Seit 2005 doziert er nebenberuflich an der
Dualen Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart zu Finanzmanagement. Er ist seit 2005
Certified Corporate Treasurer des Verbands Deutscher Treasurer e.V., Frankfurt am Main,
und Verbandsmitglied.

Rechtsanwalt Christoph Eckert, DSCF (Paris III) – Christoph Eckert arbeitet seit 2006 als
Rechtsanwalt und Berater im Branchencenter Öffentliche Unternehmen und Verwaltung bei
der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Niederlassung Bonn. Seine Schwerpunkte als
Prokurist der Gesellschaft liegen im Projektmanagement von beihilfe- und vergaberechtli-
chen Gestaltungsaufgaben. Darüber hinaus berät Christoph Eckert bei energiewirtschafts-
rechtlichen Fragestellungen, insbesondere im Zusammenhang mit auslaufenden Konzessi-
onsverträgen.

1. Einführung

1In Zeiten sprichwörtlich und physisch knapper Kassen kommt der effizienten
Bewirtschaftung der Liquidität in einer Kommune besondere Bedeutung zu.
Dieser Beitrag stellt zunächst Liquiditätsrisiken aus Sicht einer Kommune
sowie den Prozess der Liquiditätssteuerung dar. Anschließend wird das Cash-
Pooling als nützliches Instrument zur Optimierung der Liquiditätssteuerung
genauer betrachtet.1

2. Liquiditätsrisiken

2Aus Sicht einer Kommune sind Liquiditätsrisiken aus zwei Blickwinkeln ein-
schlägig. Einerseits ist die eigene Liquidität der Kommune zu betrachten. Li-
quidität ist dabei die Fähigkeit eines Schuldners einer finanziellen Verpflich-
tung, seine fälligen Verbindlichkeiten stets vollständig erfüllen zu können,
i.a.W. über die notwendigen Finanzmittel zur Begleichung einer Schuld ver-

1 Nicht Gegenstand dieses Beitrages ist die Optimierung bzw. ggf. Privatisierung des kom-
munalen Forderungsmanagements zur Steigerung der Liquidität. Vgl. hierzu statt vieler:
Ganske, Privatisierung des kommunalen Forderungsmanagements, ZKF 2009, S. 97ff.,
130ff. Siehe auch Behnke-Hahne, Kommunales Forderungsmanagement, S. 351 ff.
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fügen zu können. Finanzmittel können dabei sowohl verfügbare Guthaben
und Kassenbestände wie auch freie Kreditlinien und jedwedes weitergehendes
Kapitalaufnahmepotenzial sein.

3 Im kommunalen Umfeld besteht das grundsätzliche Risiko, dass eine Stadt
bzw. eine Kommune aufgrund von kurzfristiger Illiquidiät nicht in der Lage
ist, ihren Zahlungsverpflichtungen zu den Fälligkeitsterminen nachzukom-
men. Ein so entstehender, kurzfristiger Liquiditätsengpass kann durch den
Verkauf bzw. die vorzeitige Auflösung von Finanzanlagen – sofern vorhan-
den – gelöst werden. Dies kann jedoch mitunter zu ungünstigen Konditionen
oder unter Inkaufnahme einer Vorfälligkeitszahlung geschehen. Alternativ be-
steht grundsätzlich die Möglichkeit, bestehende Kreditlinien auszuweiten.
Dies wird regelmäßig kurzfristig möglich zugleich aber politisch schwierig
sein, da die Obergrenze für Kassenkredite, die der laufenden Liquiditätssiche-
rung dienen, in der Haushaltssatzung festgelegt ist.2 Eine Notwendigkeit für
derartige Sondermaßnahmen zur Liquiditätsfreisetzung tritt grundsätzlich
aufgrund einer vorherigen Fehlsteuerung im Finanzmanagement oder unvor-
hersehbarer Zahlungsschwankungen auf. Eine sachgerechte Liquiditätspla-
nung kann Abhilfe schaffen.3

4 Als Instrument der Mittelbeschaffung ist die Kreditaufnahme als solche für
eine Kommune regelmäßig unproblematisch. Eine Insolvenz von deutschen
Kommunen ist rechtlich nicht vorgesehen.4 Damit stellen Kredite an Kommu-
nen aus Sicht von Kreditinstituten eine unter Risikogesichtspunkten attraktive
Form der Geldanlage dar. In der Regel werden Kassenkredite oder Kommu-
naldarlehen ausgereicht. Außerdem bestehen für Kreditinstitute, die Kredite
an Kommunen herausgeben, keine Erfordernisse zur Unterlegung dieser Kre-
dite mit Eigenmitteln.5 Gleichwohl gibt es im interkommunalen Vergleich
starke Unterschiede in der ökonomischen Leistungsfähigkeit. Zudem wird die
Haftungskette, aus der heraus ein Bundesland für seine Kommunen im Falle
der Zahlungsunfähigkeit einzustehen hat, regelmäßig intensiv diskutiert und
qualitativ als schlechter beurteilt als die Haftungsverpflichtung des Bundes für
die Länder.6 Bislang sind aus diesen Betrachtungen aber noch keine Finanzie-
rungsnachteile oder gar -engpässe für Kommunen erwachsen.

2 Vgl. § 12 InsO. Vgl. bspw. § 78 Abs. 2 Ziff. 3 GO NRW.
3 Vgl. Maulshagen, Olaf; /Trepte, Folker; Walterscheidt, Sven, Derivate Finanzinstrumente

in Industrieunternehmen – Einsatz, Risikomanagement und Bilanzierung nach HGB und
IFRS, Auflage 4, 2008, Frankfurt am Main, S. 67.

4 Vgl. bspw. § 128 Abs. 2 GO NRW. Auf die intensive Diskussion einer sog. „modifizierten
Insolvenz“ für die öffentliche Hand z.B. im Rahmen des Symposiums „Zur Insolvenz der
öffentlichen Hand“ am 29. Oktober 2009 in Hamburg sei an dieser Stelle lediglich verwie-
sen. Außerdem: Lindlar/Kotzea, Zukunft Kommunalaufsicht: Veränderung und Entwick-
lung, S. 537 Rz. 20 ff.

5 § 26 Nr. 2 i.V.m. § 27, § 70 Nr. 1 SolvV.
6 Vgl. beispielsweise Elbers, M., Das pauschale Toprating für Kommunen ist nicht haltbar

(Interview mit G. Bach, Fitch Ratings), Finance Juni 2010, S. 72–73.
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5Der zweite Blickwinkel auf die Liquidität umfasst die Marktliquidität. Hier-
unter wird die Leistungsfähigkeit eines Marktes von Finanzierungstiteln ver-
standen, für Geldangebot und -nachfrage in ausreichender Höhe potenzielle
Geschäftspartner zu finden, sodass sich faire Preise bilden und Geschäfte in
üblicher Größenordnung ohne nennenswerte zeitliche Verzögerung abgewi-
ckelt werden können. Beeinträchtigungen der Marktliquidität können Kom-
munen treffen, wenn diese Geldanlagen in Anlageformen getätigt haben, de-
ren Marktliquidität – wenn auch nur temporär – eingeschränkt ist und die
Kommune die Geldanlage aber bewerten bzw. veräußern muss. Wenn ande-
rerseits einzelne oder mehrere Teilnehmer des Geld- und Kapitalmarkts einer
Kommune nicht mehr als Kreditgeber für Kassenkredite zur Verfügung ste-
hen können oder wollen, so besteht zumindest ein Liquiditätsproblem, bis
neue Kreditlinien mit anderen Kreditgebern vereinbart worden sind. Das Er-
fordernis der zeitlichen Überbrückung dieses Prozesses bedingt, sich regel-
mäßig und systematisch mit Kreditpolitik und Bonität der kreditgebenden
Banken auseinanderzusetzen.

3. Liquiditätssteuerung

6Ausgangslage für Maßnahmen der Liquiditätssteuerung ist ein tagesaktueller
Liquiditäts- bzw. Finanzstatus. Auf Basis der Bankkontoauszüge ist die Ta-
gesanfangsliquidität zu bestimmen. Unter Berücksichtigung der geplanten
Auszahlungen und der erwarteten Einzahlungen aus barem und unbaren
Zahlungsverkehr zzgl. eines evtl. Planungspuffers – zur Abdeckung von Un-
sicherheiten insbesondere auf der Einzahlungsseite – ergibt sich als Zwischen-
größe ein Tagessaldo „vor Geldhandelsaktivitäten“.7 Dieser ist ausschlag-
gebend für Geschäfte am Geldmarkt. Weist der vorgenannte Tagessaldo eine
liquiditätsmäßige Unterdeckung auf, ist die Aufnahme von Geldmitteln aus
vereinbarten Kreditlinien erforderlich. Als Kreditgeber kommen sowohl Kre-
ditinstitute als auch Eigenbetriebe, kommunale Gesellschaften o.ä. aus dem
eigenen Verbund in Frage.8 Unabhängig vom Kreditgeber sind regelmäßig die
lokalen, kommunalinternen Obergrenzen für die Aufnahme kurzfristiger
Kredite zu beachten. Entscheidungen über Geldaufnahmen und -anlagen fol-
gen dem Prinzip der Marktgerechtigkeit, das als Ausprägung des Wirtschaft-
lichkeitsgebots zu berücksichtigen ist und im Aufsatz über das kommunale
Finanzrisikomanagement beschrieben wird.9

7 Vgl. Ceglarek, M.; Zehnder, H., Konzernweites Liquiditätsmanagement. In: Seethaler, P.;
Steitz, M. (Hrsg.), Praxishandbuch Treasury-Management, 2007,Wiesbaden, S. 33–36.

8 Diese kommunalen Einheiten kommen als Kreditgeber in Frage, sofern deren Liquidität
nicht durch ein Cash-Pooling-Verfahren bereits auf die Kommune selbst übertragen wor-
den ist.

9 Siehe Betat/Bruns, Kommunales Finanzrisikomanagement, S. 385 ff.
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7 Eine andere Entscheidung, die im Zusammenhang mit Geldaufnahmen und
-anlagen durch die Kommune zu treffen ist, ist die Frage der Fristigkeit des
Geldgeschäfts. Entscheidend für die Güte der Liquiditätsplanung und damit
eine wirtschaftliche Gelddisposition ist, dass Informationen über bevorste-
hende größere Ein- und Auszahlungen aus den Fachämtern der Kämmerei in
einem systematischen Verfahren, insbesondere flankiert durch Dienst- oder
Arbeitsanweisung, mitgeteilt werden. Der Zeitraum, den nach vorne geschaut
wird, sollte dabei angemessen gewählt werden. An Laufzeiten üblicher Geld-
marktinstrumente orientiert, wird vielfach eine 3-Monats-Vorschau bevor-
zugt. In der Praxis werden je nach Größe der Kommune Bagatellbeträge für
die Meldepflicht definiert. Während hier Beträge ab 10.000 € gemeldet werden
müssen, liegt die Grenze andernorts bei 50.000 €, was aber gleichzeitig regel-
mäßig den Höchstbetrag darstellt. Der Höchstbetrag wird wirtschaftlich
durch die spezifische Finanzierungssituation sowie das Zinsniveau bestimmt.
Aus der Liquiditätsplanung lassen sich Liquiditätsunter- und -überdeckungen
zeitlich und der Höhe nach entnehmen. Diese Informationen werden dann bei
der Entscheidung über die Laufzeit von Geldhandelsgeschäften berücksich-
tigt.

8 Eine typisierte Struktur einer Liquiditätsplanung ist nachfolgend abgebildet.
Sie kann vertikal und horizontal beliebig verfeinert werden, was regelmäßig
die Planungsgüte, gemessen an den Zielsalden und korrespondierenden Mit-
telaufnahmen und -anlagen, aber nur wenig beeinflussen wird. Unter Effizi-
enzgesichtspunkten ist daher eine sorgfältige, aber nicht zu tiefgehende Pla-
nung vorzuziehen. 

Plan 1 April 2010 Mai 2010 Juni 2010 Juli 2010 April 2011

Ist-Monat
Planmonat 
1

Planmonat 
2

Planmonat 
3 …

Planmonat 
12

Anfangssaldo –250.000 –372.500 –223.000 –223.000 –223.000 –223.000

aus laufender
Verwaltungstätigkeit       

Einzahlungen 35.000 390.000     

Auszahlungen –145.000 –135.000     

Ein-/Auszahlungen
aus Investitionstätig-
keit –25.000 –90.000     

Ein-/Auszahlungen
aus Finanzierungs-
tätigkeit 12.500 –15.500     

Endsaldo –372.500 –223.000 –223.000 –223.000 –223.000 –223.000

Abbildung 1: Struktur Liquiditätsplanung, eigene Darstellung

Aus: Veldboer/Bruns/Eckert (Hrsg.), Praxishandbuch Kämmerei. 
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2011.
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9Der Planungshorizont einer Liquiditätsplanung sollte ab dem Planungsstich-
tag bis zu zwölf folgenden Monate umfassen. Als beste Praxislösung ist ein
„rollierendes“ Verfahren einzustufen, bei welchem regelmäßig neue Planun-
gen für die jeweils folgenden drei bis zwölf Monate erstellt werden. Bei er-
heblichen Abweichungen zwischen Ist- und Plan-Salden in der Rückschau
kann unter detaillierter Erfassung von Ist-Positionen und Abweichungsana-
lyse von Ist- zu Plan-Daten die Planungsqualität erhöht werden.

10Hinsichtlich der Struktur von Kommunen mit Eigenbetrieben, Anstalten öf-
fentlichen Rechts sowie kommunalen Gesellschaften drängt sich der Vergleich
zur Industrie auf, wenn es um die Frage der optimalen Liquiditätsallokation
geht. Es ist festzustellen, dass Liquidität im „Konzern Kommune“ dezentral
und unsystematisch verstreut vorgehalten wird. Welche Nachteile daraus ent-
stehen und wie die Wirtschaftlichkeit bei Vermeidung solcher Nachteile er-
höht werden kann, zeigen die folgenden Abschnitte.

4. Cash-Pooling – die „Konzern“-Liquidität im Griff

11In einem Verbund juristischer Personen, beispielsweise einer Kommune mit
zugehörigen Eigenbetrieben, kommunalen Gesellschaften (nachstehen zusam-
menfassend „Konzern Kommune“) sowie zugehöriger Minderheitsbeteiligun-
gen, befinden sich liquide Mittel regelmäßig zweckbedingt über diverse Bank-
konten verschiedener Kontoinhaber verteilt. Unter den Bankkonten werden
Guthaben- und Kreditsalden zu finden sein. Wirtschaftlichen Notwendigkei-
ten folgend, insbesondere wegen Transaktions- und Risikokosten im Kalkula-
tionsschema eines Kreditinstituts, sind Zinsen für Kreditsalden regelmäßig
höher als der hinsichtlich Laufzeit und Währung äquivalente Zinssatz für
Guthaben. Im Ergebnis resultiert aus der Zinsdifferenz ein Nachteil aus un-
nötigen Kreditaufnahmen für denjenigen, der gleichzeitig kurzfristige Geldan-
lagen und -aufnahmen tätigt. Eine Kreditaufnahme ist insbesondere dann als
unwirtschaftlich zu qualifizieren, wenn freie Liquidität innerhalb eines wirt-
schaftlichen oder sogar rechtlichen Verbundes vorhanden ist, aber nicht zur
Tilgung kurzfristigen Fremdkapitals10 im Verbund genutzt wird.11

12Kommunalrechtlich stellt sich die Frage der Sachgerechtheit, wenn eine unnö-
tige Kreditaufnahme eine unzulässige Mehrverschuldung darstellt bzw. bei
gleichzeitiger Geldanlage eine kreditfinanzierte Finanzinvestition vorgenom-
men wird.12 Sämtliche Gemeindeordnungen und -verfassungen der Bundes-

10 Es wird hier für den kommunalen Sektor unterstellt, dass Kredite jederzeit neu aufgenom-
men werden können, taktische Kreditziehungen sind damit nicht im Fokus. 

11 Vgl. Thielecke, A.; Rabitzsch, M., Leipzigs Masterkonto, Der Neue Kämmerer September
2006, S. 5.

12 Vgl. bspw. Ziffer 3 der Richtlinie zu kommunalen Anlagegeschäften und derivativen Fi-
nanzierungsinstrumenten, Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport
vom 18. Februar 2009, – IV 24 – 15 i 01.08, StAnz 2009, S. 701.

Aus: Veldboer/Bruns/Eckert (Hrsg.), Praxishandbuch Kämmerei. 
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2011.

Leseprobe, mehr zum Buch unter ESV.info/978 3 503 12965 2

http://www.esv.info/978%203%20503%2012965%202


IV. Finanzierung

326 Bruns/Eckert

länder schreiben den Gebietskörperschaften gleichwohl, unabhängig von einer
Beurteilung der Sachgerechtheit, eine wirtschaftliche, sparsame und effiziente
Haushaltswirtschaft vor.13 Diesem Gebot laufen die beschriebenen unnötigen
Kreditaufnahmen systematisch zuwider, sodass sich in jedem Fall die Frage
nach einem Verstoß gegen die kommunalverfassungsrechtlichen Grundsätze
stellt.

13 Viele Kreditinstitute bieten eine Dienstleistung im Zahlungsverkehrsbereich
an, die eine automatische Zusammenführung der Bankkontenliquidität auf
einem oder mehreren Hauptkonten beinhalten. Begrifflich haben sich „Cash-
Pooling“, „Cash-Concentration“ oder „automatische Saldenzusammenfüh-
rung“ für diesen Vorgang etabliert. Durch definierbare Mindestübertragsbe-
träge bzw. Mindestrestguthaben bestehen, je nach Angebot des Dienstleisters,
Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung. Die nachstehend abgebildete
Grafik stellt die Struktur des Cash-Pooling als Übersicht dar.

14 Auf der Durchführungsebene werden täglich, nach Vornahme aller übrigen
Buchungen die Salden aller Poolkonten (auch „Unterkonten“) überprüft.
Durch automatisch veranlasste, physische Geldtransfers werden die Salden
dieser Poolonten – valutarisch taggleich – zugunsten oder zulasten eines
Hauptkontos ausgeglichen bzw. auf den Zielsaldo geführt.

15 Zahlungsverkehrsaufträge der Kontoinhaber der Poolkonten können im
Übrigen wie gewohnt erteilt werden. Vertragliche Grundlage für die Dienst-
leistung des Kreditinstituts ist eine besondere Cash-Pooling-Vereinbarung. Je
nach Angebot der beteiligten kontoführenden Institute kann das Cash-Poo-
ling grundsätzlich über Bankkonten, verschiedene Banken und Kontoinhaber,
sogar über Währungen hinweg implementiert werden.

16 Wird ein beispielhaftes Bankkontoguthaben in Höhe von 10.000 Euro von
einer kommunalen Gesellschaft per Cash-Pooling-Verfahren auf das Haupt-

13 Z.B. § 75 Abs. 1 S. 2 GO NRW, § 72 Abs. 2 SächsGemO.

Abbildung 2: Beispielstruktur Cash-Pooling, eigene Darstellung

Aus: Veldboer/Bruns/Eckert (Hrsg.), Praxishandbuch Kämmerei. 
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2011.

Leseprobe, mehr zum Buch unter ESV.info/978 3 503 12965 2

http://www.esv.info/978%203%20503%2012965%202


KAPITEL 1  Liquiditätsplanung und -steuerung im Konzern Kommune

Bruns/Eckert 327

konto der Kommune transferiert, wird dem rechtliche eine Darlehensgewäh-
rung zugrunde liegen. Mithin ist eine besondere Cash-Pooling-Vereinbarung
zwischen der kommunalen Gesellschaft und der Kommune geboten, um die
Darlehensverhältnisse zu spezifizieren. Sowohl die kommunale Gesellschaft
als auch die Kommune werden Verrechnungskonten führen, um die Cash-
Pooling-Buchungen und resultierenden Salden täglich zu erfassen.

17Der Saldo dieses Verrechnungskontos spiegelt den Darlehensbetrag wider.
Eine marktübliche Verzinsung der Verrechnungskontensalden ist erforderlich,
um steuerlichen Nachteilen aus einer möglichen Gewinnverschiebung oder
verdeckten Gewinnausschüttung zu begegnen.14 Diese einfach zu berücksich-
tigende Restriktion, beispielsweise durch die Anwendung durchschnittlicher
Geldmarktsätze einer Zinsperiode, ist auf steuerlicher Ebene mithin die einzig
erwähnenswerte.15

18Für die kommunale Gesellschaft stellt die Cash-Pooling-Buchung einen Ak-
tiv- bzw. Passiv-Tausch dar. Im obigen Beispiel werden die „Forderung gegen
Kreditinstitute“ durch „Forderungen gegen Gesellschafter“ ersetzt. Für die
Kommune entstehen Bilanzverlängerungen oder -verkürzungen. Die Bilanz
des Gesamtabschlusses ändert sich wegen der auf interne Geschäfte anzuwen-
denden Konsolidierungseffekte nicht.

Fraglich ist, ob und zwischen welchen Parteien im Konzern Kommune
Kreditgeschäfte in dieser Form zulässig sind. Hierzu werden nachstehend aus-
gewählte Aspekte beleuchtet. 

5. Liquiditätssteuerung in Abhängigkeit der Rechtsform der 
öffentlichen Hand

19Wir gehen in den folgenden Konstellationen stets davon aus, dass der Cash-
Pool auf Ebene der Gebietskörperschaft gebildet wird.16 Häufig werden
Cash-Pools von Städten und Gemeinden auch auf der Ebene ihrer Holdings
gebildet17 und sorgen damit für eine gleichmäßige Verteilung der Liquidität
bei ihren Tochterunternehmen. Eine solche Holdinglösung kann als gleich-
wertig mit einem Cash-Pool auf Ebene der Gebietskörperschaft angesehen

14 Es sei darauf hingewiesen, dass die steuerlichen Aspekte an dieser Stelle nicht allein aus-
schlaggebend sind. Eine marktunübliche Verzinsung (Unangemessenheit zwischen Leis-
tung und Gegenleistung) würde auch einer ordentlichen Geschäftsführung zuwiderlaufen.

15 Pragmatisch wird hierbei in der Praxis mit Durchschnittssätzen und pauschalen Auf-/Ab-
schlägen gearbeitet, um den Zinserhebungs- und -kalkulationsaufwand zu begrenzen. Nur
ganz erhebliche Zinssprünge am Geld- und Kapitalmarkt können hiervon eine Abwei-
chung erforderlich machen. Für tägliche Zinsanpassungen besteht zumindest aus steuer-
licher Sicht keine Notwendigkeit, natürlich kann dies individualvertraglich vereinbart
werden.

16 Vor dem Hintergrund der angesprochenen fehlenden Insolvenzfähigkeit der Gebietskör-
perschaften ist ein solches Vorgehen auch zu empfehlen. 

17 Bormann, Alle Töchter an Liquidität beteiligen, ZfK August 2009, S. 21.
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werden, soweit auf der Holding-Ebene alle sonstigen operativen kommunalen
Aktivitäten zusammengefasst werden und keine eigene operative Aktivität
stattfindet.

5.1 Amtstätigkeiten und Regiebetriebe

20 Soweit auf Ebene der Gebietskörperschaft unterschiedliche Konten geführt
werden, etwa zur Durchführung einzelner Amtstätigkeiten oder für die Ver-
waltung von Regiebetrieben bzw. auch für steuerliche Zwecke wie etwa die
getrennte Buchführung eines Betriebes gewerblicher Art18, können diese Kon-
ten ohne Weiteres zu einem Cash-Pool in der beschriebenen Art zusammen-
gefasst werden. Vertragliche Voraussetzungen sind grundsätzlich nicht zu be-
achten, da das Amt bzw. der Regiebetrieb keine eigene Rechtspersönlichkeit
besitzt. Vielmehr wird sich regelmäßig die Frage stellen, ob sämtliche Konten
bislang bei einer Bank geführt werden und inwieweit, soweit dies nicht der
Fall sein sollte, darauf reagiert werden kann.

5.2 Eigenbetriebe

21 Als Sondervermögen sind Eigenbetriebe vermögens- und haftungsrechtlich
ein Teil der Kommune.19 Soweit ein kommunaler Eigenbetrieb in die gebiets-
körperschaftsweite Liquiditätssteuerung eingebunden werden soll, sind die
Besonderheiten des jeweiligen Bundeslandes zu beachten. Die Besonderheiten
für Eigenbetriebe ergeben sich dabei regelmäßig aus den Gemeindeordnungen
bzw. Kommunalverfassungen sowie den Eigenbetriebsverordnungen. Den
Eigenbetriebsverordnungen der Bundesländer stehen einer Cash-Pooling-
Lösung grundsätzlich nicht entgegen. § 11 EigVO NRW lautet z.B.:

Vorübergehend nicht benötigte Geldmittel des Eigenbetriebs sollen in
Abstimmung mit der Liquiditätslage der Gemeinde angelegt werden.
Wenn die Gemeinde die Mittel vorübergehend bewirtschaftet, ist sicher-
zustellen, dass die Mittel dem Eigenbetrieb bei Bedarf wieder zur Ver-
fügung stehen.

22 Dies bedeutet, dass die Cash-Pooling-Vereinbarung zwischen dem Sonderver-
mögen Eigenbetrieb und der Gebietskörperschaft lediglich zu berücksichtigen
hat, dass die Mittel, die vom Eigenbetrieb dem Cash-Pool zur Verfügung ge-
stellt werden, im Bedarfsfall wieder zu Gunsten des Eigenbetriebes abgerufen
werden können. Implizit geht daraus hervor, dass zwischen der Gebiets-
körperschaft und dem Sondervermögen ein Cash-Pool-Vertrag (vgl. 7. Cash-
Pool-Vertrag) abgeschlossen werden muss. 

18 Siehe Giese, Die Körperschaftsteuer-, Gewerbesteuer- und Umsatzsteuerpflicht der Kom-
munen im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art (BgA), S. 451 ff. sowie Hunfeld, Der
Betrieb gewerblicher Art, S. 429 ff.

19 Bolsenkötter/Dau/Zuschlag, Gemeindliche Eigenbetriebe und Anstalten, 5. Auflage, 2004,
Erstes Kapitel Rn. 26ff.
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5.3 Kommunale Gesellschaften/Eigengesellschaften 

23Bei kommunalen Eigengesellschaften in privater Rechtsform ist die Frage
nach der Teilnahmefähigkeit an der kommunalweiten Liquiditätssteuerung ab-
hängig von der Verteilung der Gesellschaftsanteile. Soweit die Gebietskörper-
schaft 100 Prozent der Gesellschaftsanteile hält, steht einer vollständigen Li-
quiditätsbündelung im „Konzern Kommune“ grundsätzlich nichts entgegen.
Allenfalls müssen etwaige gesellschaftsrechtliche Restriktionen beachtet wer-
den. Diese lassen sich jedoch im Zweifel durch die alleinige Eigentümerstel-
lung der Kommune jederzeit durch Satzungsänderung aufheben. Selbstver-
ständlich muss auch in dieser Konstellation ein so genannter Cash-Pooling-
Vertrag (vgl. Cash-Pool-Vertrag) zwischen der Eigengesellschaft und der
Gebietskörperschaft abgeschlossen werden.

24Anspruchsvoller und dabei nicht weniger praxisrelevant ist die Situation bei
kommunalen Gesellschaften, an denen die Gebietskörperschaft nicht sämt-
liche Gesellschaftsanteile hält.20 Zu unterscheiden ist an dieser Stelle nochmals
zwischen gemischtwirtschaftlichen Unternehmen, d.h. Unternehmen, an de-
nen sowohl die öffentliche Hand als auch private Dritte beteiligt sind, und
gemischt-öffentlichen Unternehmen, an denen unterschiedliche rein öffent-
lich-rechtliche Gesellschafter Anteile halten. Zunächst gilt es dabei, diejenigen
Gesellschaften zu untersuchen, bei denen die öffentliche Hand, die das Cash-
Pooling durchführen möchte, die Mehrheit der Gesellschaftsanteile hält.

25Bis zum Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des GmbH-Rechts
und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG)21 am 1. November 2008 be-
stand Rechtsunsicherheit bezüglich der Zulässigkeit von Cash-Pool-Vereinba-
rungen in Konzernen. Die Rechtsunsicherheit resultierte im Wesentlichen aus
der Rechtsprechung des BGH, der mit Urteilen vom 24. November 200322 und
vom 16. Januar 200623 entschieden hatte, dass die Kapitalerhaltungsvorschrif-
ten des GmbHG auch auf Zahlungen innerhalb von Cash-Pools Anwendung
finden müssen. Seit dem MoMiG jedoch regelt § 30 Abs. 1 GmbHG eindeutig,
dass Leistungsbeziehungen zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften erfol-
gen dürfen, wenn ein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag im Sinne
des § 291 AktG besteht oder der Rückgewähranspruch als vollwertig anzuse-
hen ist.24 Somit ist konstitutive Voraussetzung für eine tragfähige Cash-Pool-

20 Zur Problematik öffentlich-rechtlicher Kreditinstitute als (mittelbare) Gesellschafter der
kommunalen Gesellschaft vgl. Neuhof, Rechtliche Risiken bei der Finanzierung kommu-
naler Eigengesellschaften durch öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, ZIP 2007, S. 2153ff.

21 Gesetz vom 23. Oktober 2008 (BGBl. I S. 2026).
22 BGH, Urteil vom 24. November 2003, II ZR 171/01.
23 BGH, Urteil vom 16. Januar 2006, II ZR 76/04.
24 Zur Problematik des Begriffs „vollwertig“ sowie zu den weiteren Neuerungen durch das

MoMiG in Bezug auf Kommunen vgl. Weller, Die Auswirkungen der Reform des GmbH-
Rechts auf die Finanzierungssituation kommunaler Eigengesellschaften, Der Gemeinde-
haushalt, 2009, S 224ff.
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Vereinbarung entweder ein Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag zu
Gunsten der Gebietskörperschaft, die das Cash-Pooling durchführen möchte,
oder die nachweisliche Vollwertigkeit des Rückgewähranspruchs. In den meis-
ten Fällen eines gemischtwirtschaftlichen Unternehmens wird es einen Beherr-
schungs- oder Gewinnabführungsvertrag zu Gunsten der Gebietskörperschaft
nicht geben. Die kommunale Praxis zeigt vielmehr, dass gemischtwirtschaft-
liche (d.h. teils öffentlich- rechtlich, teils privat gehaltene) Unternehmen einen
Cash-Pool zu Gunsten des privaten Gesellschafters bilden.25 So wird z.B. bei
den derzeit von den großen Energieversorgungsgesellschaften initiierten regi-
onalen Netzgesellschaften regelmäßig ein Cash-Pooling zu Gunsten der
Netze-Holding vorgesehen. Auch bei gemischt-öffentlichen Unternehmen
wird in der Regel kein Cash-Pool gebildet, da jeweils strittig sein dürfte, welche
Gebietskörperschaft in den Genuss des Cash-Pools kommen soll.

26 Die Vollwertigkeit des Rückgewähranspruches dürfte für den Fall, dass die
Gebietskörperschaft selbst Poolführerin ist, stets unproblematisch sein.26 Im
Fall einer Holding als Poolführerin dürfte in der Regel ein Ergebnisabfüh-
rungsvertrag mit der Gebietskörperschaft bestehen, der u.E. ebenfalls zu einer
Vollwertigkeit des Rückgewähranspruches führt.27

27 U.a. nach Auffassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) können daher Gebietskörperschaften, soweit sie eine Mehrheitsgesell-
schafterstellung inne haben, einen Liquiditätsverbund mit ihren Tochtergesell-
schaften eingehen.

28 Auch soweit die Gebietskörperschaft nicht die Mehrheit der Gesellschaftsan-
teile hält, ist eine Einbeziehung in einen Liquiditätsverbund grundsätzlich
denkbar. Voraussetzung in einer solchen Konstellation ist, dass die Gesell-
schaft im Rahmen des kommunalen Gesamtabschlusses zur Vollkonsolidie-
rung verpflichtet ist.28

Selbstverständlich muss auch in allen diesen Varianten ein Cash-Pool-Vertrag
zwischen den Beteiligten abgeschlossen werden.

6. Praktische Hinweise

29 Für alle o.a. Varianten ist darauf hinzuweisen, dass eine Kommune, die das
Poolhauptkonto führt, lediglich Guthaben automatisch erhalten sollte; ein

25 Soweit die Gebietskörperschaft hierfür keine adäquate Vergütung erhält, ist eine solche
Vereinbarung aus Sicht der kommunalen Liquiditätssteuerung als nachteilig einzuschät-
zen. Im Übrigen wäre zu prüfen, ob eine beihilferechtliche Relevanz gegeben ist, vgl. dazu:
Eckert, Die Relevanz des Europäischen Beihilferechts für die öffentliche Hand, S. 177 ff.

26 Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass gerade die Vollwertigkeit des Rückzahlungsanspru-
ches in der Vergangenheit vom BGH (vgl. Urteil vom 24. November 2003 – II ZR 171/01)
als unerheblich eingestuft wurde.

27 Vgl. allerdings Fn. 4.
28 Bspw. NRW: § 116 Abs. 2 und 3 GO NRW i.V.m. § 50 GemHVO NRW.

Aus: Veldboer/Bruns/Eckert (Hrsg.), Praxishandbuch Kämmerei. 
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, Berlin 2011.

Leseprobe, mehr zum Buch unter ESV.info/978 3 503 12965 2

http://www.esv.info/978%203%20503%2012965%202


KAPITEL 1  Liquiditätsplanung und -steuerung im Konzern Kommune

Bruns/Eckert 331

automatischer Saldenausgleich zu Lasten eines Kommunalkontos wird nicht
empfohlen, wenn nicht seitens der Bank eine verbindliche Betragslimitierung
eingerichtet werden kann. Ferner darf es durch die Errichtung des Cash Pools
nicht dazu kommen, dass die Gemeinde den haushaltsrechtlich zulässigen
Höchstbetrag von Krediten zur Liquiditätssicherung überschreitet. Dies
könnte z.B. geschehen, indem kommunale Gesellschaften vorübergehend grö-
ßere Liquiditätsbestände auf dem Poolhauptkonto parken.

30Ebenso sind die steuerrechtlichen und gesellschaftsrechtlichen Vorschriften
(z.B. hinsichtlich der Angemessenheit des Leistungsaustauschs) zu beachten.
Die Angemessenheit des Leistungsaustauschs ist erforderlich, um eine so ge-
nannte verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) zu vermeiden. Insoweit muss
die Gebietskörperschaft als Poolführerin den übrigen Teilnehmern einen an-
gemessenes Cash-Pool-Entgelt bzw. einen angemessenen Darlehenszins zah-
len. Die Höhe des Zinsanspruches ergibt sich dabei in der Regel aus dem
marktüblichen Zinssatz. Hierbei stellt sich die Frage, ob im Zusammenhang
mit der Marktüblichkeit des Zinssatzes beihilferechtliche Restriktionen zu be-
achten sind.29 Die Mitteilung der Kommission über die Anwendung der
Artikel 87 und 88 des EG-Vertrages30 auf staatliche Beihilfen in Form von
Haftungsverpflichtungen und Bürgschaften31 (im Folgenden: „Bürgschafts-
mitteilung“), soll laut ihrer Einleitung den Mitgliedstaaten ein klareres Bild
über die Grundsätze verschaffen, von denen sich die Kommission bei der An-
wendung der beihilferechtlichen Vorschriften auf staatliche Garantien (und
somit auch auf Kreditgeschäfte wie Darlehen i.R.e. Cash-Pool-Vereinbarung)
leiten lässt. Somit ist die Mitteilung, bei der es sich formaljuristisch um eine
Erläuterung der Kommissionspraxis bei der Auslegung des Begriffs einer
staatlichen Beihilfe ohne Darstellung einer Genehmigungspraxis im Einzelnen
handelt, grundsätzlich der geeignete Maßstab, um die Marktüblichkeit zu be-
urteilen. Unabhängig von den übrigen Voraussetzungen der Bürgschafts-
mitteilung, auf die an dieser Stelle nicht eingegangen werden soll, legt die
Mitteilung so genannte Safe-Harbour-Prämien fest. Werden die in der Bürg-
schaftsmitteilung genannten Safe-Harbour-Prämien, die von der Bonitätsein-
stufung des Kreditnehmers abhängig sind, gezahlt, wird davon ausgegangen,
dass es sich bei einer staatlichen Garantie nicht um eine staatliche Beihilfe han-
delt. Da bei einem intrakommunalen Leistungsaustausch u.E. grundsätzlich
von höchster Bonität ausgegangen werden kann, ergäbe sich daher derzeit ein
Regelzinssatz von 0,4% (Stand August 2010).32 Es stellt sich an dieser Stelle
jedoch die grundsätzliche Frage, ob die Bürgschaftsmitteilung in einer der o.a.

29 Zu der Gesamtthematik vgl. Eckert, Die Relevanz des Europäischen Beihilferechts für die
öffentliche Hand, S. 192 Rz. 47 ff.

30 Mittlerweile: Art. 107 und 108 AEUV.
31 2008/C 155/02, veröffentlich im Amtsblatt der Europäischen Union am 20. Juni 2008.
32 Sog. Safe-Harbour-Prämie, vgl. Beitrag Eckert, Die Relevanz des Europäischen Beihilfe-

rechts für die öffentliche Hand, S. 193 Rz. 52 f.
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Konstellationen zur Anwendung kommen kann, da möglicherweise keine
wettbewerbsverzerrende Bevorteilung stattfindet, die Voraussetzung für einen
Beihilfetatbestand wäre. Dafür müsste es einen privaten Wettbewerber geben,
der nicht in den Genuss des geldwerten Vorteils kommt, wie in diesem Fall die
Gebietskörperschaft. Hierzu ist jedoch festzustellen, dass kein privater Dritter
benachteiligt wird, wenn innerhalb eines „Konzerns Kommune“ die Liquidi-
tätssteuerung optimiert bzw. eine zentrale Liquiditätssammelstelle eingerich-
tet wird. Es handelt sich dabei um eine rein interne Strukturierungsmaß-
nahme. Anders kann der Sachverhalt zu beurteilen sein, soweit es sich um ein
gemischtwirtschaftliches Unternehmen handelt.

31 Obwohl die Gebietskörperschaft als Cash-Pool-Führerin eine Bankfunktion
im „Konzern Kommune“ wahrnimmt, ist ein Liquiditätsverbund in der Form
eines Cash-Poolings nicht als Bankgeschäft zu werten.33 Insoweit können sich
die Kommunen bzw. kommunalen Sondervermögen und Unternehmen unter-
einander auf das Konzernprivileg gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 7 des Gesetzes über
das Kreditwesen berufen.

7. Cash-Pool-Vertrag

32 Auf vertraglicher Ebene sind zwei Vertragsbeziehungen voneinander zu un-
terscheiden. Zunächst muss der Cash-Pool-Träger (Gebietskörperschaft) bei
dem jeweiligen Finanzinstitut einen Cash-Pool einrichten lassen. Weiterhin –
und diese Vertragsbeziehung steht vorliegend im Fokus – muss zwischen dem
Cash-Pool-Träger und dem Cash-Pool-Teilnehmer (z.B. Eigenbetrieb oder
Eigengesellschaft) eine Vereinbarung abgeschlossen werden.

33 Eine solche Cash-Pool-Vereinbarung begründet in der Regel keine Leitungs-
oder Weisungsrechte des Cash-Pool-Trägers gegenüber dem Cash-Pool-Teil-
nehmer. Der Cash-Pool-Teilnehmer geht die vertragliche Beziehung nach un-
abhängiger und vollständiger Abwägung der Folgen ein und bestätigt aus-
drücklich, dass die Einbindung in das gebietskörperschaftsweite Cash-Pooling
in seinem Interesse liegt.

34 Unter vertraglichen Gesichtspunkten sind insbesondere 

– der Zweck der Vereinbarung (Bündelung von Liquidität, um Synergieef-
fekte zu nutzen, die Optimierung der Liquiditätsversorgung und die Erzie-
lung von Vorteilen für beide Parteien etc.), 

– das Verfahren (z.B. Einbindung der Bankkonten des Cash-Pool-Teilneh-
mers über ein automatisches Saldenübertragungsverfahren – Zerobalan-
cing – an ein vom Cash-Pool-Träger zu benennendes Zielbankkonto des
Cash-Pool-Trägers), 

33 Stellungnahme des nordrhein-westfälischen Innenministeriums vom 11. Juni 2008 „Kom-
munales Haushaltsrecht – Liquiditätsverbund (Cashpooling) im kommunalen Bereich“.
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– die Intervallhäufigkeit der Saldenübertragung und 

– die angemessene Verzinsung 

zu regeln. Darüber hinaus sollte zwischen den Parteien der Cash-Pool-Ver-
einbarung ein regelmäßiger Informationsaustausch vereinbart werden. Ins-
besondere sollte dem Cash-Pool-Teilnehmer das Recht zustehen, sich jeder-
zeit einen Überblick über die Bewegungen auf dem Pool-Konto zu
verschaffen.

8. Zusammenfassung und Ausblick

35Die Vorteile kommunaler Liquiditätssteuerung sind offensichtlich. Dauerdefi-
zitäre Bereiche der Gebietskörperschaften erhalten von überschussträchtigen
Bereichen Finanzmittel zur Deckung ihrer Liquiditätslücken. Eine externe
Kreditaufnahme kann somit verhindert oder zumindest der Höhe nach be-
grenzt werden.

36Aus unserer Sicht kann eine Gebietskörperschaft durch Implementierung
eines weitreichenden Cash-Poolings wesentliche Vorteile erreichen:

– Optimierung der Geldanlagen und -aufnahmen

– Verminderung der Zinslast34

– Reduzierung nomineller Verschuldungskennzahlen35

– Vermeidung von riskanten Finanzanlagen bei Konzerneinheiten aus Über-
schussliquidität

– Jederzeitige transparente Information über Liquiditätsentwicklung aller
Konzernteile

– Vermeidung des Sachverhalts „kreditfinanzierte Geldanlage“

– Möglichkeit zur Reduzierung von Bankkonten, wenn die o.a. internen
Verrechnungskonten zu vollwertigen Bankkonto-Äquivalenten entwickelt
werden, für die es auch buchungstäglich Kontoinformationen gibt.

37All dies wird erreicht ohne eine Beeinträchtigung des Zahlungsverkehrs oder
bestehender Bankverbindungen. Erzielt wird indessen eine Vermeidung der
Zahlung von Sollzinsen bei (temporär) unterversorgten Teileinheiten, so dass
damit auch dem gemeinderechtlichen Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit36 Folge geleistet wird.37

34 Zur Absetzbarkeit aufwandswirksamer Schuldzinsen vgl. Weller, Die Auswirkungen der
Reform des GmbH-Rechts auf die Finanzierungssituation kommunaler Eigengesellschaf-
ten, Der Gemeindehaushalt 2008, S. 224, 226.

35 Z.B. Eigenkapitalquote und Kapitaldienstquote.
36 Z.B. § 75 Abs. 1 S. 2 GO NW, § 82 Abs. 2 NGO.
37 Weller, a.a.O. S. 225.
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38 Ob und in welchem Umfang eine Gebietskörperschaft die vorgenannten Vor-
teile realisieren kann und will, bedarf einer strukturierten Analyse und Ent-
scheidungsfindung. Die Umsetzung kann regelmäßig in überschaubarer Zeit
erfolgen, da die technischen Instrumente vorhanden und erprobt sind. Über-
zeugungsarbeit ist nach unserer Erfahrung hinsichtlich der Einbindung und
Motivation aller beteiligten Kontoinhaber notwendig, da insbesondere die ge-
setzlichen Vertreter der Cash-Pool-Teilnehmer regelmäßig eine Einschrän-
kung ihrer operativen und unternehmerischen Spielräume befürchten. Es ist
jedoch erneut darauf hinzuweisen, dass der Abschluss eines Cash-Pool-Ver-
trages im Regelfall keine entsprechenden Weisungsrechte beinhaltet. Sämtliche
Entscheidungsträger sollten daher frühzeitig in den Umgestaltungsprozess
eingebunden und von den Vorteilen der zentralen Liquiditätssteuerung über-
zeugt werden.
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^ Die Wahrnehmung und Steuerung kommunaler Aufgaben 
wird immer vielschichtiger. Neben die Besonderheiten lokal 
geprägten Handelns treten zunehmend Anforderungen, die 
bislang lediglich die freie Wirtschaft geprägt haben. 

Diesem Spannungsfeld trägt das Praxishandbuch Kämmerei 
angemessen Rechnung, indem es mit einem interdiszipli-
nären Ansatz die Herausforderungen an das kommunale 
Handeln beschreibt und in einen Gesamtzusammenhang 
stellt. Außergewöhnlich ist dabei der Brückenschlag 
zwischen erfahrenen Praktikern und anerkannten 
Wissenschaftlern. Das Handbuch beleuchtet die aktuellen 
Fragestellungen, vor denen kommunale Entscheidungsträger 
gegenwärtig stehen, und bietet gleichzeitig praxiserprobte 
Gestaltungsbeispiele zu ihrer Lösung an.
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